
GOTTESBEZÜGE  IN  DEUTSCHEN  VERFASSUNGEN 

(Präambeln) 
 

GRUNDGESETZ Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem 
Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem 
Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. 

Baden- 
Württemberg 

Im Bewußtsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen  
beseelt, die Freiheit und Würde des Menschen zu sichern, dem Frieden zu dienen, 
das Gemeinschaftsleben nach den Grundsätzen der sozialen Gerechtigkeit zu  
ordnen, den wirtschaftlichen Fortschritt aller zu fördern, und entschlossen, dieses 
demokratische Land als lebendiges Glied der Bundesrepublik Deutschland in einem 
vereinten Europa, dessen Aufbau föderativen Prinzipien und dem Grundsatz der 
Subsidiarität entspricht, zu gestalten und an der Schaffung eines Europas der  
Regionen sowie der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit aktiv 
mitzuwirken, hat sich das Volk von Baden-Württemberg in feierlichem Bekenntnis 
zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten und den Grund-
rechten der Deutschen kraft seiner verfassunggebenden Gewalt durch die Verfas-
sunggebende Landesversammlung diese Verfassung gegeben. 

Bayern Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschafts- 
ordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des 
Menschen die Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem  
festen Entschlusse, den kommenden deutschen Geschlechtern die Segnungen des 
Friedens, der Menschlichkeit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das 
Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjährigen Geschichte,  
nachstehende demokratische Verfassung. 

Nordrhein- 
Westfalen 

In Verantwortung vor Gott und den Menschen, verbunden mit allen Deutschen, 
erfüllt von dem Willen, die Not der Gegenwart in gemeinschaftlicher Arbeit zu  
überwinden, dem inneren und äußeren Frieden zu dienen, Freiheit, Gerechtigkeit 
und Wohlstand für alle zu schaffen, haben sich die Männer und Frauen des Landes 
Nordrhein-Westfalen diese Verfassung gegeben. 

Niedersachsen Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das 
Volk von Niedersachsen durch seinen Landtag diese Verfassung gegeben. 

Rheinland-Pfalz Im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, dem Urgrund des Rechts und  
Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft, von dem Willen beseelt, die Freiheit 
und Würde des Menschen zu sichern, das Gemeinschaftsleben nach dem Grund-
satz der sozialen Gerechtigkeit zu ordnen, den wirtschaftlichen Fortschritt aller zu 
fördern und ein neues demokratisches Deutschland als lebendiges Glied der  
Völkergemeinschaft zu formen, hat sich das Volk von Rheinland-Pfalz diese  
Verfassung gegeben. 

Sachsen- 
Anhalt 

In freier Selbstbestimmung gibt sich das Volk von Sachsen-Anhalt diese  
Verfassung. Dies geschieht in Achtung der Verantwortung vor Gott und im  
Bewußtsein der Verantwortung vor den Menschen mit dem Willen, die Freiheit und 
Würde des Menschen zu sichern, die Grundlagen für ein soziales und gerechtes 
Gemeinschaftsleben zu schaffen, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, die  
natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und die kulturelle und geschichtliche  
Tradition in allen Landesteilen zu pflegen. Ziel aller staatlichen Tätigkeiten ist es, 
das Wohl der Menschen zu fördern, dem Frieden zu dienen und das Land  
Sachsen-Anhalt zu einem lebendigen Glied der Bundesrepublik Deutschland und 
der Gemeinschaft aller Völker zu gestalten. 

Thüringen In dem Bewußtsein des kulturellen Reichtums und der Schönheit des Landes,  
seiner wechselvollen Geschichte, der leidvollen Erfahrungen mit überstandenen 
Diktaturen und des Erfolges der friedlichen Veränderungen im Herbst 1989, in dem 
Willen, Freiheit und Würde des einzelnen zu achten, das Gemeinschaftsleben in  
sozialer Gerechtigkeit zu ordnen, Natur und Umwelt zu bewahren und zu schützen, 
der Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht zu werden, inneren wie  
äußeren Frieden zu fördern, die demokratisch verfaßte Rechtsordnung zu erhalten 
und Trennendes in Europa und der Welt zu überwinden, gibt sich das Volk des  
Freistaats Thüringen in freier Selbstbestimmung und auch in Verantwortung vor 
Gott diese Verfassung. 

 


